
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 10. und 11. September 2022 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 10. und 11. September 2022 
unter Telefon 08322/4558. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 10. September 2022: Apotheke am Rathaus, Immenstadt, 
Marienplatz 3, Telefon 08323/6396 
am 11. September 2022: Adler Apotheke, Sonthofen, 
Promenadestraße 5a, Telefon 08321/22899

Oberstaufen:
am 10. September 2022: Berg-Apotheke, Lindenberg, 
Bahnhofstraße 2 a, Telefon 08381/3404
am 11. September 2022: Hochgrat-Apotheke, Oberstaufen, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 4, Telefon 08386/4583 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 10. September 2022: Magnus-Apotheke, Buchenberg, 
Lindauer Straße 16, Telefon 08378/275 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 10. September 2022: Kronen-Apotheke, 
Kronenstraße 31, Telefon 0831/22934
am 11. September 2022: Pluspunkt-Apotheke im Forum Allgäu, 
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen in 
Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung
der Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Verordnung über fliegende Verkaufsanlagen
in der Gemeinde Fischen i. Allgäu

vom 31.08.2022

Der Gemeinderat Fischen i. Allgäu hat in seiner Sitzung vom 25.08.2022 
die Verordnung über fliegende Verkaufsanlagen neu beschlossen.

Nachdem die Frist zur Geltungsdauer der bisherigen Verordnung am 
23.07.2022 abgelaufen ist, wurde eine neue, im Wesentlichen unver-
änderte Verordnung erlassen. Die Verbotsbereiche wurden geringfügig 
reduziert.   

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Die Verordnung liegt ab sofort im Bürgermeisterbüro der Gemeinde 
Fischen i. Allgäu, Am Anger 15, 87538 Fischen i. Allgäu, sowie in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, Weiler 16, 
87538 Fischen i. Allgäu, zur Einsichtnahme während der allgemeinen 
Dienststunden aus.

Fischen i. Allgäu, den 01.09.2022

GEMEINDE FISCHEN I. ALLGÄU

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister 251
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Bekanntmachung 
der Stadt Sonthofen

Die Stadt Sonthofen erlässt auffrund von §§ 14 und 16 des Baugesetz-
buches (BauGB) und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) – in der jeweils zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Satzung gültigen Fassung – folgende Satzung: 

Satzung über die Veränderungssperre (1. Änderung)
für den Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplanes Nr. 93 „Ortsmitte Altstädten“

in der Fassung vom 09.08.2022.

§ 1 
Zu sichernde Planung

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 23.02.2021 eingeleiteten Bebau-
ungsplanverfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 93 „Orts-
mitte Altstädten“ (Aufstellungsbeschluss durch Beschluss des Stadtrates 
vom 23.02.2021) und dem Beschluss des Stadtrates zur Erweiterung des 
Geltungsbereiches vom 09.08.2022 wird für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 93 „Ortsmitte Altstädten“ der Stadt Sonthofen eine 
1. Änderung der Veränderungssperre nach § 14 BauGB vom 23.02.2021 
(Bekanntmachung vom 25.03.2021)  erlassen. 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung der 1. Änderung ergibt sich 
aus dem beigefügten Lageplan der Stadt Sonthofen in der Fassung vom 
09.08.2022, der Bestandteil dieser Satzung ist. 

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre

Im räumlichen Geltungsbereich entsprechend § 2 dieser Veränderungs-
sperre dürfen: 

•  Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche 
Anlagen nicht beseitigt werden. 

•  Erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmi-
gungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen 
werden. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßga-
be des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung 
vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher 
ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre 
eine Ausnahme zugelassen werden, wenn keine überwiegenden öffentli-
chen Belange entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Bauge-
nehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

§ 4 
Inkrafttreten

Die Satzung über die 1. Änderung der Veränderungssperre tritt mit der 
Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 BauGB i. V. m. § 10 Abs. 
3 Satz 4 BauGB).

§ 5
Geltungsdauer

Die Veränderungssperre tritt, sofern sie nicht gem. § 17 Abs. 1 oder Abs. 2  
BauGB verlängert wird, nach Ablauf von zwei Jahren – nach ihrer erst-
maligen Bekanntmachung vom 25.03.2021 - außer Kraft. Die Satzung 
tritt in jedem Fall außer Kraft, wenn und soweit der Bebauungsplan Nr. 
93 „Ortsmitte Altstädten“ für das in § 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich 
geworden ist. 

Hinweise
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fällig-
keit etwaiger Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über 
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 

Sonthofen, 31.08.2022

STADT SONTHOFEN

gez.: Josef Zengerle, Dritter Bürgermeister 255
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Bekanntmachung 
der Stadt Sonthofen

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 93 „Ortsmitte Altstädten“;
Bekanntmachung des Beschlusses zur Erweiterung  

des Geltungsbereiches (Erweiterung Aufstellungsbeschluss)

In seiner Sitzung am 09.08.2022 hat der Stadtrat der Stadt Sonthofen die 
Erweiterung des Geltungsbereiches des sich in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 93 „Ortsmitte Altstädten“ beschlossen. Der geänderte 
räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im beigefügten Lage-
plan vom 09.08.2022 dargestellt.

Wesentliche städtebaulichen Ziele des Bebauungsplanes Nr. 93 „Ortsmitte 
Altstädten“ für den historischen Ortskern sind (siehe Aufstellungsbeschluss 
vom 23.02.2021):
–  Schutz und Erhalt der vorhandenen städtebaulichen Qualitäten, der cha-

rakteristischen Bebauungsstruktur sowie der Ensemblewirkung durch 
ortsbildprägende, ortstypische sowie denkmalgeschützte Gebäude 

–  Sicherung von innerortsverträglichen baulichen Erneuerungen und Ergän-
zungen im Sinne einer behutsamen ortsangepassten Nachverdichtung 

–  Erhalt und Sicherung von innerörtlichen Grünstrukturen und Freiflächen-
potentialen 

–  Festsetzungen zum Erhalt baulicher Anlagen nach § 172 BauGB „zur 

Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner 
städtebaulichen Gestalt“ 

–  Schaffung eines qualitativen Straßenraumes mit verkehrsberuhigenden 
Maßnahmen

Im Laufe des Aufstellungsprozesses wurde deutlich, dass auch der Bereich 
Malerwinkelweg/Hofackerweg durch seine historisch gewachsene Bebau-
ung Teil des ortsbildprägenden Ortskerns ist. So ist eine klare Baulinie und 
Reihung der Gebäude zu erkennen. Auch sind die Höhen, die Dachform 
und Nutzungen, die sich in der Baustruktur wiederfinden, prägend für die 
Ortsstruktur. Des Weiteren sind in diesem Bereich auch prägende Giebel 
und Obstwiesen vorzufinden. 

Der Beschluss zur Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungs-
planes Nr. 93 „Ortsmitte Altstädten“ (Aufstellung) wird hiermit gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB bekanntgemacht. 

Die Öffentlichkeit kann sich zu den Inhalten und Zielen der Planung in 
der Zeit

vom 07.09.2022 bis einschließlich 16.09.2022

im Rathaus der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1
im Zimmer Nr. 41 im 1. Obergeschoss

während der allgemeinen Dienststunden 

Montag und Mittwoch  08.00 – 12.00 Uhr
   13.30 – 17.00 Uhr
Dienstag   08.00 – 13.00 Uhr
Donnerstag und Freitag  08.00 – 12.00 Uhr

informieren. 

Sonthofen, 31.08.2022

STADT SONTHOFEN

gez.: Josef Zengerle, Dritter Bürgermeister 254

Bekanntmachung
der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Aufgrund § 14 des Gesetzes über den Ladenschluss (LSchlG) vom 
28.11.1956 (BGBl. I, S. 875) in der jeweils geltenden Fassung i. V. m. der 
diesbezüglichen Bayerischen Rechtsverordnung nach Bekanntmachung 
des Bay. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen vom 10. November 2004 erlässt die Stadt Immenstadt i. Allgäu 
folgende

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen anlässlich der 
Veranstaltung „Residenz Immenstadt – historisch erleben!“  

am Montag, den 03. Oktober 2022:

§1
Handelszweige

Anlässlich der Veranstaltung „Residenz Immenstadt – historisch erleben!“ 
am Montag, 03.10.2022 können alle Verkaufsstellen des Einzelhandels 
unter folgenden Voraussetzungen geöffnet haben.

§ 2
Öffnungszeit

Die Öffnungszeit umfasst den Zeitraum von 12.00 bis 17.00 Uhr. 

§ 3
Beschränkung auf Bezirke

Das Offenhalten beschränkt sich auf den zentralen Bereich des Stadtge-
bietes von Immenstadt i. Allgäu:

Östliche Begrenzung:
Jahnstraße

Südliche Begrenzung:
Kirchplatz, Salzstraße, Marienplatz, Landwehrplatz, Bräuhausstraße

Westliche Begrenzung:
Bahnhofstraße, Rothenfelsstraße bis An der Stadtmauer

Nördliche Begrenzung:
Schützenstraße

Siehe beigefügte Karte Maßstab 1:2.500

§ 4
Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer

Zum Schutz der Arbeitnehmer sind die Schutzvorschriften für Arbeitneh-
mer zu beachten. Diese sind insbesondere die Bestimmungen der Arbeits-
zeitordnung, des Manteltarifvertrages für die Arbeitnehmer im Einzel-
handel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes. 
Außerdem ist ein Offenhalten der Verkaufsstellen über die festgesetzten 
Öffnungszeiten hinaus unzulässig.

§ 5
Gültigkeit

Diese Verordnung tritt am 03.10.2022, 00:00 Uhr in Kraft und mit Ablauf 
des 03.10.2022, 24.00 Uhr außer Kraft.

Immenstadt, 02.09.2022

STADT IMMENSTADT I. ALLGÄU

gez.: Nico Sentner, Erster Bürgermeister 253

Sonthofen, den 6. September 2022
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 31.08.2022 (Bpl.Nr. 
0358/22) eine Nutzungsänderung der bestehenden Schule zu einem Mehr-
zweckgebäude, Am Anger 18, in Oberstaufen (Fl.Nr. 442), Gemarkung 
Aach i. Allgäu, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informa-
tionen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerich-
ten infolge der Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig. 

gez.: Wolfgang Amos

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
beim Markt Oberstaufen, 87534 Oberstaufen, Schloßstraße 8, eingesehen 
werden.
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